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Baurecht. Die Schadenersatzhaftung eines
Ausführungsplaners wegen mangelhafter
Pläne ist um ein Mitverschulden des
Bauherrn zu kürzen, das sich aus einer
Verletzung der Koordinierungspflicht seines
Objektüberwachers ergibt.

BGH, Urteil vom 15. Januar 2026,
Az. VII ZR 119/24

Fehler des Objektüberwachers
sind dem Bauherrn zuzurechnenn
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DER FALL

Der Bauherr beauftragt den Umbau eines
Gebäudes mit Aufbau eines vierten OG
mit Wohnungen. Die Beklagte zu 2) ist für
die Ausführungsplanung verantwortlich,
die Beklagte zu 1) u.a. als Objektüberwa-
cher für die Gesamtkoordination des Vor-
habens. Der Ausführungsplaner erhält die
von den Entwurfsplanern erstellten Bau-
pläne, die einen Verbleib einer horizonta-
len Abdichtungsbahn über dem vierten
OG vorsehen. Die Beklagte zu 2) weist in

einer Baubesprechung darauf hin, dass
nur eine Materialprobe zeigen könne, ob
sie aus Bitumen oder Teer bestehe. Diese
Materialprobe wird nicht eingeholt und
die Beklagte zu 2) legt eine Ausführungs-
planung vor, die den Erhalt dieser Abdich-
tung vorsieht. Später verursacht die ver-
bliebene Teerbahn Gesundheitsschäden,
die einen Rückbau und damit verbundene
Sanierungs- und Gutachterkosten notwen-
dig machen, die eingeklagt werden.
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DIE FOLGEN

Der Ausführungsplaner haftet wegen sei-
ner mangelhaften Pläne auf Schaden-
ersatz. Ein ordnungsgemäßer Bedenken-
hinweis gegenüber dem Bauherrn, der zu
seiner Enthaftung hätte führen können,
fehlt. Seine Haftung wird gekürzt um das
Mitverschulden des Bauherrn, das auf der
mangelhaften Entwurfsplanung als Vor-
leistung und auf einer Verletzung der
Koordinationspflichtendes vomBauherrn
beauftragten Objektüberwachers beruht.
Die zu Schadenersatz führende Pflichtver-

letzung des Objektüberwachers liegt
darin, dass er trotz des spätestens in der
Baubesprechung erkannten Kontaminati-
onsrisikos das weitere Vorgehen in Bezug
auf die Materialprobe nicht koordiniert
habe. Das Mitverschulden des Objekt-
überwachers, das sichder Bauherr imVer-
hältnis zum Ausführungsplaner zurech-
nen lassen muss, folgt daraus, dass diese
Koordination eine dem Bauherrn im eige-
nen Interesse obliegende Mitwirkung bei
dem Vorhaben darstellt.
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WAS IST ZU TUN?

Der BGH ordnet bei der Frage nach dem
Mitverschulden sowohl das Verhältnis
zwischen Entwurfs- und Ausführungspla-
ner bei einer fehlerhaften Vorleistung als
auch die fehlende Koordination des Über-
wachers jeweils im Verhältnis zum Bau-
herrn ein. Auf Koordinierungsaufgaben
bei seinem Vorhaben muss der Bauherr
Augenmerk legen, da er für etwaige Män-
gel hierbei im Verhältnis zu den anderen
Beteiligten mit einstehen muss – auch

wenn er einenDritten beauftragt hat.Wei-
terhin liegt ein Mitverschulden des Bau-
herrn für den Mangel der von ihm beauf-
tragten Entwurfsplanung im Verhältnis
zum Ausführungsplaner vor. Kein Mit-
verschulden besteht wegen fehlerhafter
Überwachung der Ausführung imVerhält-
nis zumAusführungsplaner und auch kei-
nes wegen der mangelhaften Pläne im
Verhältnis zum Objektüberwacher.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwältin
Dr. Kai Petra Dreesen
von Lenz und Johlen

Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3
und Satz 3 Bundesnaturschutzgesetz
enthalten keine strikte Forderung,
funktionserhaltende Maßnahmen dauerhaft
und „bis in alle Ewigkeit“ zu sichern.

Niedersächsisches OVG, Beschluss vom
12. Dezember 2025, Az. 1 MN 112/25

Naturschutz muss nicht „bis in
alle Ewigkeit“ gesichert werden
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DER FALL

Ein Zweckverband plante ein interkom-
munales Gewerbegebiet im Bereich land-
wirtschaftlich genutzter Flächen. Im Be-
bauungsplanverfahren stellte sich heraus,
dass das Plangebiet der Feldlerche als
Bruthabitat dient. Daher wurden vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen vertraglich
festgelegt. Im Normenkontrolleilverfah-
ren macht der Antragsteller geltend, der
Bebauungsplan sei unwirksam, weil die
Maßnahmen nur für einen begrenzten
Zeitraum vereinbart worden seien.
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DIE FOLGEN

Erfolglos! Das OVG stellte fest, dass § 44
Abs. 5 Satz 3 BNatSchG keine strikte For-
derung enthält, die funktionserhaltende
Maßnahme dauerhaft und „bis in alle
Ewigkeit“ zu sichern. Wie lange die Wir-
kungen der Ausgleichsleistungen anzu-
halten haben, hänge vomEinzelfall ab. Bei
der Konzeption der vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahme gehe es allein darum,
die vorgefundene Situation zu bewahren.
Eine CEF-Maßnahme (continuous ecolo-
gical functionality) könne sich im Einzel-
fall auch an der zeitlichen Limitierung der

Habitateignung im Eingriffsbereich orien-
tieren. Bei der Feldlerche hat der Senat
berücksichtigt, dass es sich bei dieser um
eine Zugvogelart handelt, die sich jedes
Jahr einen neuen Standort sucht. Räumli-
che Verschiebungen seien unausweich-
lich, weil die Flächen landwirtschaftlich
bewirtschaftet werden und deshalb von
Jahr zu Jahr eine wechselnde Eignung als
Bruthabitat haben. Eine CEF-Maßnahme
dürfe deshalb ebenfalls mit gewissen
Unsicherheiten hinsichtlich ihres „dauer-
haften“ Fortbestands behaftet sein.
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WAS IST ZU TUN?

Der Artenschutz stellt eine große Heraus-
forderung für die Bebauungsplanung dar.
Zwar gelten die artenschutzrechtlichen
Zugriffsverbote für die Bauleitplanung
nicht unmittelbar. Steht der Umsetzung
eines Bebauungsplans aber ein arten-
schutzrechtliches Zugriffsverbot dauer-
haft entgegen, ist der Bebauungsplan
unwirksam. Eine drohende Beschädigung
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und
Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG kann der Plangeber durch vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen aus-
schließen. Voraussetzung ist, dass die
ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang „weiterhin erfüllt“
wird. Daraus folgt nicht, dass CEF-Maß-
nahmen zeitlich unbefristet festgelegt
werden müssen. Die strenge Rechtspre-
chung zu § 1a Abs. 3 BauGB, nach der
Maßnahmen zum Ausgleich von planbe-
dingten Eingriffen in Natur und Land-
schaft dauerhaft wirksam sein müssen, ist
auf CEF-Maßnahmen nicht übertragbar.
Welche Mindestlaufzeit Letztere aufwei-
sen müssen, hängt von den Umständen
des Einzelfalls ab.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Steuerberater
Klaus Bührer
von Dornbach

Quelle: Dornbach

Steuerrecht. Solange das Entgelt bei der
Übertragung eines Grundstücks dessen
Buchwert nicht übersteigt, kommt es bei der
teilentgeltlichen Übertragung innerhalb des
Betriebsvermögens nicht zu einer
Versteuerung von stillen Reserven.

BFH, Urteil vom 11. Dezember 2025,
Az. IV R 17/23

Bis zur Höhe des Buchwerts ist
die Übertragung steuerneutral
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DER FALL

EinKommanditist hielt einGrundstück im
Sonderbetriebsvermögen der klagenden
A-GmbH & Co. KG. Dieses Grundstück
veräußerte er im Jahr 2017 zu einemKauf-
preis in Höhe des Buchwerts von 920.217
Euro in das Betriebsvermögen einer
C-GmbH & Co. KG, an der er ebenfalls
beteiligt war. Aufgrund des Verkehrswerts
des Grundstücks von 1.028.011 Euro lag
ein teilentgeltlicher Vorgang vor. In der
Feststellungserklärung der A-GmbH&Co.
KGwurde auf Basis des Buchwertprivilegs

(§ 6 Abs. 5 EStG) hierfür kein Veräuße-
rungsgewinn erklärt. Bei einer Betriebs-
prüfung wandte das Finanzamt die soge-
nannte strenge Trennungstheorie an: Bei
einer Entgeltlichkeitsquote von 89,51%
wurde dem Veräußerungspreis von
920.217 Euro ein anteiliger Buchwert von
823.686 Euro gegenübergestellt und somit
ein Veräußerungsgewinn von 148.131
Euro ermittelt. Die Klägerin legte nach
erfolgloser Sprungklage vor dem FG Revi-
sion beim BFH ein.
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DIE FOLGEN

Die Revision war erfolgreich. Die Rege-
lung in § 6Abs. 5 EStG verfolge den Zweck,
Umstrukturierungen bei Mitunterneh-
merschaften zu begünstigen und hierbei
auch die Verlagerung von stillen Reserven
zu ermöglichen. Die Anwendung der
strengen Trennungstheorie bei teilent-
geltlichen Übertragungen führt zwangs-
läufig zur teilweisen Aufdeckung von stil-
len Reserven. Dies entspreche nicht dem
Zweck der Vorschrift. Solange das Entgelt
für das übertragene Grundstück den

Buchwert nicht übersteigt, sind keine stil-
len Reserven zu versteuern und der Über-
tragungsvorgang bleibt insoweit steuer-
neutral. Der BFH spricht sich somit bei der
teilentgeltlichen Übertragung von Einzel-
wirtschaftsgütern zwischen verschiede-
nen Betriebsvermögen für die modifi-
zierte Trennungstheorie aus. Unabhängig
vom tatsächlichen Verkehrswert des
Grundstücks werden stille Reserven hier-
bei erst versteuert, wenn der Veräuße-
rungspreis den Buchwert übersteigt.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung ist für die steuerliche
Gestaltungspraxis sehr positiv. Die von
der Finanzverwaltung vertretene strenge
Trennungstheorie stellt gerade bei Grund-
stücksübertragungen ein Problem dar, da
oft hiermit verbundene Kreditverbind-
lichkeiten mitübertragen werden sollen.
Die Mitübertragung von Verbindlichkei-
tenwird steuerlich aber als Veräußerungs-
entgelt behandelt. Zwar ist die Reaktion

der Finanzverwaltung zunächst abzuwar-
ten. Da der BFH für das Betriebsvermögen
aber nun erneut die modifizierte Tren-
nungstheorie vertreten hat, wird allge-
mein erwartet, dass sich die bisherige Auf-
fassung der Finanzverwaltung nicht mehr
länger aufrechterhalten lässt.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtanwältin
Sabrina Greubel

von Hogan Lovells
Quelle: Hogan Lovells

Vertragsrecht. Ein Betreiber einer
Buchungsplattform für Unterkünfte ist
aufgrund der Verwendung sogenannter
„Bestpreisklauseln“ gegenüber den
Betreibern der Unterkünfte
schadenersatzpflichtig.

LG Berlin II, Urteil vom 16. Dezember 2025,
Az. 61 O 60/24 Kart

Booking.com muss Schadenersatz
wegen Bestpreisklauseln zahlen
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DER FALL

Booking.com, die Buchungsplattform für
Unterkünfte, verpflichtete die Betreiber
von Hotels etc. bis 30. Juni 2015 mittels
sogenannter „weiter Bestpreisklausel“
dazu, ihre Zimmer auf der Buchungsplatt-
form zum günstigsten Preis anzubieten.
Ab dem 1. Juli 2015 verpflichtete Booking
die Unterkunftsbetreiber per „enger Best-
preisklausel“ dazu, beiDirektvertriebGäs-

ten Zimmer nicht günstiger als auf der
Plattform anzubieten. Hiergegen klagten
knapp 1.300 Anbieter von Unterkünften.
Das LG urteilt, dass Booking.com, die nie-
derländische Mutter-Aktiengesellschaft
sowie die deutsche Tochtergesellschaft als
Gesamtschuldner, zu Schadenersatz ver-
pflichtet ist, da Bestpreisklauseln unzuläs-
sig waren.
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DIE FOLGEN

Nach Auffassung des Landgerichts
beschränken sowohl enge Bestpreisklau-
seln als auch weite Bestpreisklauseln die
Preisgestaltungsfreiheit von Unterkunfts-
betreibern und damit auch den Vertriebs-
wettbewerb von Unterkünften. Im Hin-
blick auf die Verwendung der engen Best-
preisklauseln bestätigen die Richter die
bereits bestandskräftige Entscheidung des
BGH vom 18. Mai 2021 (Az. KVR 54/20).

Danach war eine Anordnung des Bundes-
kartellamts zur Entfernung der sogenann-
ten engen Bestpreisklauseln aufgrund
deren Kartellrechtswidrigkeit rechtmäßig.
Die Verwendung der unzulässigen Best-
preisklauseln führt dazu, dass die Platt-
form Booking.com den Betreibern der
Unterkünfte die Schäden zu ersetzen hat,
die ihnen seit dem 1. Januar 2013 entstan-
den sind.
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WAS IST ZU TUN?

Anbieter von Buchungsplattformen wie
auch Hotelbetreiber und Betreiber von
sonstigen Unterkünften sollten die
zugrunde liegenden Verträge dahinge-
hend prüfen, ob Bestpreisklauseln vor-
handen sind oder waren und wie diese
ausgestaltet sind. Im vorliegenden Fall
behandelte das Landgericht Berlin II eine
Feststellungsklage. Es hatte daher ledig-
lich festzustellen, ob eine Schadenersatz-
pflicht des Plattformbetreibers dem
Grunde nach besteht oder nicht. Über die
Höhe etwaiger Schadenersatzansprüche
hatte es nicht zu befinden. Bei der Gel-
tendmachung von auf Zahlung gerichte-

ten Schadenersatzansprüchen per Klage
muss eigentlich eine sogenannte Leis-
tungsklage auf Zahlung eingereicht wer-
den. Hier sah das Gericht aber einen
Grund für die Zulässigkeit einer Feststel-
lungsklage. Dieser bestehe darin, dass
eine abschließende Schadensbezifferung
der Höhe nach noch nicht möglich gewe-
sen sei. Denn die Verwendung der Best-
preisklauseln könnte die Marktstruktur so
beeinflusst haben, dass die Kläger mög-
licherweise noch fortwirkend geschädigt
seien.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

ANZEIGE


